
Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 18 vom 07.03.2022   

188 

A m t s b l a t t 
für den Landkreis Kelheim 

 
Nr. 18 vom 07.03.2022 

Verleger: Landrat des Landkreises Kelheim   Verlagsort: Kelheim   Druck: Landratsamt Kelheim 
Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der jeweiligen Bekanntmachung 

 
 

Inhaltsverzeichnis:                                  Seite 
 

Landratsamt Kelheim 

 

 Vollzug des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG);      189 
Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Mainburg und der Stadt Dietfurt a.d.  
Altmühl über die Organisation und die finanzielle Abwicklung der kommunalen  
Verkehrsüberwachung im Bereich des fließenden Verkehrs für das Gebiet der  
Stadt Dietfurt a.d. Altmühl 

 

 Vollzug des Infektionsschutzgesetzes       193 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens  
in der Einrichtung: Alten- und Pflegeheim St. Josef, St.-Josef-Platz 1  
93333 Neustadt a.d. Donau, zur Bekämpfung der übertragbaren Corona-Viruser- 
krankung COVID-19 

 

 Vollzug des Infektionsschutzgesetzes       196 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens  
in der Einrichtung: Haus der Lebenshilfe GmbH Kelheim, Einrichtung der Lebens- 
hilfe Landshut e. V., Alfons-Simonius-Straße 2, 93309 Kelheim, zur Bekämpfung  
der übertragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 

 

 Vollzug des Infektionsschutzgesetzes       199 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in  
der Einrichtung: Demenzzentrum Margarethenthann, Am Schulberg 4,  
84094 Elsendorf, zur Bekämpfung der übertragbaren Corona-Viruserkrankung  
COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 18 vom 07.03.2022   

189 

 

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
 

AZ: 21-02 
 
Vollzug des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); 
Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Mainburg und der Stadt Dietfurt a.d. Altmühl über 
die Organisation und die finanzielle Abwicklung der kommunalen Verkehrsüberwachung 
im Bereich des fließenden Verkehrs für das Gebiet der Stadt Dietfurt a.d. Altmühl 
 
Die Stadt Dietfurt a.d. Altmühl hat die Erfüllung der oben genannten Aufgaben einschließlich der 
zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Befugnisse für das Gebiet der Stadt Dietfurt a.d. Alt-
mühl mit Zweckvereinbarung vom 11.02.2022 bzw. vom 17.02.2022 gemäß Art. 7   Abs. 2 und 
Art. 8 Abs. 1 KommZG der Stadt Mainburg übertragen.  
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Zweckvereinbarung wird hiermit erteilt, da dieser 
keine Versagungsgründe entgegenstehen. 
 
Gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG bedarf eine Zweckvereinbarung, durch die eine beteiligte 
Gebietskörperschaft (Art. 1 Satz 1 GO) auch Befugnisse erhält, der Genehmigung der Rechts-
aufsichtsbehörde. 
Das Landratsamt Kelheim ist als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß Art. 52 Abs. 1 Satz 2 KommZG 
für die Genehmigung zuständig. 
 
Sowohl die Zweckvereinbarung als auch die rechtsaufsichtliche Genehmigung werden im Amts-
blatt des Landreises Kelheim amtlich bekannt gemacht (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 
Sofern die Zweckvereinbarung geändert oder aufgehoben wird, bedarf dies gemäß Art. 14 Abs. 
2 Satz 1 KommZG wiederum der Genehmigung durch das Landratsamt Kelheim. 
 
Die Stadt Dietfurt a.d. Altmühl erhält einen Abdruck dieses Schreibens sowie eine unterschrie-
bene Ausfertigung der Zweckvereinbarung. 
 
 
Kelheim, den 03.03.2022 
 
Scheck  
Stellvertretende Sachgebietsleiterin  
Kommunalrecht 

 
 
 

Z w e c k v e r e i n b a r u n g  
 

Zwischen der Stadt Mainburg, 
vertreten durch Ersten Bürgermeister Helmut Fichtner 

 
und 

 
der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl 

vertreten durch Ersten Bürgermeister Bernd Mayr 
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Gemäß Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) schließen die oben genannten Gebietskörperschaften folgende Zweckvereinbarung:  
 

§ 1  
 

Die Stadt Mainburg und die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl sind aufgrund von § 88 Abs. 3 der Zu-
ständigkeitsverordnung (ZustV) für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des 
Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zuständig. 
 

§2 
 

1. Mit dieser Zweckvereinbarung überträgt die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl der  
Stadt Mainburg die Organisation und die finanzielle Abwicklung der kommunalen Verkehrs-
überwachung im Bereich des fließenden Verkehrs für das Gemeindegebiet der Stadt Diet-
furt a. d. Altmühl. 
 

2. Zeitraum und Umfang der Verkehrsüberwachung im Bereich der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl 
wird in Absprache mit der Stadt Mainburg von der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl festgelegt. 
 

3. Das für die Durchführung der kommunalen Verkehrsüberwachung in beiden Kommunen er-
forderliche Personal und die für die Abwicklung der Aufgaben notwendige technische Aus-
stattung stellt die Stadt Mainburg aus eigenen Beständen oder über Verträge mit geeigneten 
Überwachungsunternehmen sicher. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Stadt Diet-
furt a. d. Altmühl in Abstimmung mit der Stadt Mainburg für die Außendiensttätigkeiten in der 
Kommunalen Verkehrsüberwachung im Fließenden Verkehr eigenes oder Personal im Rah-
men der Arbeitnehmerüberlassung einsetzen kann und notwendige Technik anmietet.  

 

§ 3  
 

1. Die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl überträgt die notwendigen Arbeiten im Ordnungswidrigkeits-
verfahren im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr und ru-
hender Verkehr) der Stadt Mainburg. 
 

2. Sämtliche mit den Verfahren verbundenen hoheitlichen Entscheidungen gehen auf die Stadt 
Mainburg über. 

 
§ 4 

 
1. Die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl erstattet der Stadt Mainburg die anfallenden Personal- und 

Sachkosten wie folgt: 
 

 

A. Verkehrsüberwachung fließender Verkehr 
a) Außendienst = *tatsächliche Kosten   

 
b) Gemeinkostenpauschale je Fall 3,10 € 

 
c) Bearbeitungskostenpauschale je Fall 3,40 € 

 
(* Für die Überwachung wird Fremdpersonal eingesetzt. Es werden die lt. Vertrag mit dieser Firma 
tatsächlich vereinbarten Std.-Sätze, einschl. MwSt. verrechnet.) 
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B. Ordnungswidrigkeitsverfahren 
 

d) Die Bearbeitungsgebühren und Auslagen (PZA etc.) für Ordnungswidrigkeits-
verfahren aus dem Bereich der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl verbleiben bei der 
Stadt Mainburg. Die bezahlten Geldbußen, sowohl Verwarn- wie auch Bußgel-
der, erhält vollständig die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl 
 

e) Für Ordnungswidrigkeitsverfahren aus dem Bereich der Stadt Dietfurt a. d. Alt-
mühl, die eingestellt werden oder die zu Gericht gehen und die anfallenden Be-
träge (Gebühren, Gerichtskosen, etc.) der Gerichtskasse zugesprochen wer-
den, erstattet die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl der Stadt Mainburg eine Ausfallge-
bühr in Höhe der anfallenden Verwaltungskosten in Höhe von derzeit 23,45 €. 
 

2. Kosten die der Stadt Mainburg im Zusammenhang mit der Verkehrsüberwachung im Be-
reich der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl entstehen und von dieser Zweckvereinbarung nicht er-
fasst werden (z.B. Porto, Leasing- oder Mietverträge für Erfassungsgeräte und Zubehör o-
der anderes) sind nach vorheriger Rücksprache von der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl geson-
dert zu erstatten. Die Pauschalen unter 1.A werden monatlich in Rechnung (Folgemonat 
nach Tattag) gestellt. Die Auslagen aus 1.B werden nach Zahlungseingang des Bußgeldes 
in Rechnung gestellt. 
 

3. Die Stadt Mainburg erstellt für jedes Haushaltsjahr eine Jahresabrechnung, aus der sich die 
Einnahmen aus Verwarnungsgeldern, die Anzahl der erfolgreichen und erfolglosen Ord-
nungswidrigkeitsverfahren und der Aufwand für Außendienststunden für den Bereich der 
Stadt Dietfurt a. d. Altmühl ergeben. 
 

4. Die Stadt Mainburg kann, falls notwendig, nach Rücksprache mit dem Sachgebietsleiter 
eine Abschlagszahlung erheben. Grundlage für die Abschlagszahlungen ist eine Kosten-
schätzung bzw. die Jahresrechnung, die die Stadt Mainburg nach Ablauf des Haushaltsjah-
res erstellt. Mehr- und Minderzahlungen werden aufgrund der Jahresrechnung nach Nr. 3 
innerhalb von vier Wochen nach Vorlage der Rechnung zur Zahlung fällig bzw. erstattet. 
 

5. Die Stadt Mainburg informiert die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl unverzüglich, sowohl über jede 
Änderung der Kosten, als auch über Änderungen des eingesetzten Personals bzw. der 
Dienstleistungsfirma. 
 

§ 5 
 

1. Die bei der Verkehrsüberwachung anfallenden Verwarnungsgelder und Bußgelder, stehen 
jeweils der Kommune zu, in deren Zuständigkeitsbereich der Verkehrsverstoß begangen 
wurde. 
 

2. Die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl unterhält ein Girokonto, auf dem, die in ihrem Zuständigkeits-
bereich anfallenden Verwarnungs- und Bußgelder von den Betroffenen eingezahlt/ überwie-
sen werden. Je Überwachungsart, Ruhender bzw. Fließender Verkehr, ist ein separates Gi-
rokonto erforderlich. Die Stadt Mainburg erhält zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs eine 
Lese-Vollmacht für diese/s Konto/en. Evtl. Rücküberweisungen von Doppelzahlern und der-
gleichen sind nach Absprache von der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl auszuführen. 
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§ 6 
 

1. Diese Zweckvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung und nach Genehmigung der Rechts-
aufsicht und Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft und gilt zunächst bis 31.10.2023. Sie ver-
längert sich um ein Jahr, wenn nicht bis zum 31.07.2023 die Vereinbarung gekündigt wor-
den ist. In den Folgejahren verlängert sich die Vereinbarung jeweils automatisch um ein 
Jahr, wenn diese nicht binnen einer Frist von drei Monaten zum Ende der vertraglichen 
Laufzeit gekündigt wird. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 

§ 7 
 

Die beteiligten Kommunen erhalten jeweils eine Ausfertigung der von der zuständigen Regie-
rung von Niederbayern/Landratsamt Kelheim (Art. 52 Abs. 1 Satz 2 KommZG) genehmigten 
Zweckvereinbarung. 
 

§ 8 
 

Wird die Zweckvereinbarung gekündigt oder aufgehoben, findet eine Auseinandersetzung statt. 
Die nach Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibenden Kosten sind der Stadt Mainburg von der 
Stadt Dietfurt a. d. Altmühl gem. § 4 Abs. 3 zu erstatten. Sollte die Zusammenarbeit zwischen 
der Stadt Mainburg und der NWS Sicherheitsservice GmbH, eine 100prozentige Tochter der 
Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mbH vorzeitig beendet werden, kann die Stadt 
Mainburg die Zweckvereinbarung mit der Stadt Dietfurt a. d. Altmühl aufheben. 
 

§ 9 
 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Vereinbarung Beteiligten sollen die 
jeweiligen Aufsichtsbehörden angerufen werden. 
 
 
 
Mainburg, den 11.02.2022 Dietfurt a. d. Altmühl, den 17.02.2022 
 
Stadt Mainburg Stadt Dietfurt a. d. Altmühl 
 
 
 
___________________________________ _____________________________ 
Helmut Fichtner Bernd Mayr 
Erster Bürgermeister Erster Bürgermeister 
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Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 07.03.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/118 

 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in 
der Einrichtung: Alten- und Pflegeheim St. Josef, St.-Josef-Platz 1 93333 Neustadt 
a.d. Donau, zur Bekämpfung der übertragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 

 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in 
der jeweils geltenden Fassung folgende 

 
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

 
1. Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: Alten- und Pflegeheim St. 

Josef, St.-Josef-Platz 1 93333 Neustadt a.d. Donau, wird eine molekularbiologische Tes-
tung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. 
Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Gesundheitsamtes Kelheim am 
09.03.2022 in der Einrichtung: Alten- und Pflegeheim St. Josef, St.-Josef-Platz 1 93333 
Neustadt a.d. Donau, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des 
Gesundheitsamtes Kelheim in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und der Regierung 
von Niederbayern durchgeführt. 

 
2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden 

zehn Tage bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich 
aufgrund dessen in häuslicher Quarantäne befinden.  

 
3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen ge-

schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer 
1 genannten Verpflichtung von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 09.03.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit 

Ablauf des 12.03.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft. 
 

5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 

 
Gründe: 

 
I. 

 
Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden Bewohner und Mitarbeiter der Ein-
richtung: Alten- und Pflegeheim St. Josef, St.-Josef-Platz 1 93333 Neustadt a.d. Donau, positiv 
auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, weshalb eine Reihentestung zur Eingrenzung des 
Ausbruchsgeschehens notwendig ist. Die entsprechenden Befunde liegen dem Gesundheitsamt 
Kelheim vor. Die Infizierten sowie deren enge Kontaktpersonen gemäß Definition des Robert-
Koch-Instituts befinden sich bereits in häuslicher Isolation. Das Landratsamt Kelheim benötigt die 
Testergebnisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infektionsketten lückenlos nachvollzie-
hen und bei Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dies betrifft ins-
besondere die häusliche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 
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II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von 
Einzelfällen im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: Alten- und Pfle-
geheim St. Josef, St.-Josef-Platz 1 93333 Neustadt a.d. Donau, betrifft. 
 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 
3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
 
Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdäch-
tig oder Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen 
an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 
1 IfSG. Nach § 25 Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch 
das zuständige Gesundheitsamt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Ent-
nahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen be-
troffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung 
entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
 
Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 
2 Nr. 3 IfSG.  
 
Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 
IfSG, oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige 
im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG. 
 
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen 
Übertragbarkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche 
Gesundheit ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu 
stellen. Das vorliegend innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko auf-
grund der Nähe zu infizierten Personen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinver-
fügung getroffenen Anordnungen aus. 
 
Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und 
stellen nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemes-
sene Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung 
dar. Bei Abwägung der subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher 
Unversehrtheit und allgemeiner Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 
1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentliche Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. 
Nach wie vor breitet sich der Krankheitserreger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit 
aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Erkrankten zu schweren Krankheitsverläufen, die 
Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlungen erforderlich machen. Vorliegend ist 
im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der betroffenen Einrichtung aufgrund vor-
gerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Immunschwächen einer Per-
sonengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehören. Eine konse-
quente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrichtungen 
besonders wichtig.  
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Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der Corona-Viruserkran-
kung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssystems durch 
eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Molekularbiologische Testun-
gen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichsweise geringe und 
kurzeitige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor diesem Hintergrund 
hinzunehmen. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
gabe zwei Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorlie-
genden Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbrei-
tung der Corona-Viruserkrankung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von 
Bewohnern, Teilnehmern und Beschäftigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen 
(Ziffer 4).  
 

Hinweise: 
 
Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. 
 
Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung 
nicht berührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allge-
meinverfügungen und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 
Kelheim, 07.03.2022 
Landratsamt 
 
gez. 
Ferch 
Abteilungsleiter 



Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 18 vom 07.03.2022   

196 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 07.03.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/119 

 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in 
der Einrichtung: Haus der Lebenshilfe GmbH Kelheim, Einrichtung der Lebenshilfe 
Landshut e. V., Alfons-Simonius-Straße 2, 93309 Kelheim, zur Bekämpfung der 
übertragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 

 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in 
der jeweils geltenden Fassung folgende 

 
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

 
1. Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: Haus der Lebenshilfe 

GmbH Kelheim, Einrichtung der Lebenshilfe Landshut e. V., Alfons-Simonius-Straße 2, 
93309 Kelheim, wird eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. Diese Personen werden zu einer Reihen-
testung des Gesundheitsamtes Kelheim am 08.03.2022 in der Einrichtung: Haus der Le-
benshilfe GmbH Kelheim, Einrichtung der Lebenshilfe Landshut e. V., Alfons-Simonius-
Straße 2, 93309 Kelheim, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten 
des Gesundheitsamtes Kelheim in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und der Re-
gierung von Niederbayern durchgeführt. 

 
2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden 

zehn Tage bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich 
aufgrund dessen in häuslicher Quarantäne befinden.  

 
3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen ge-

schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer 
1 genannten Verpflichtung von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 08.03.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit 

Ablauf des 11.03.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft. 
 

5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

 
Gründe: 

 
I. 

 
Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim wurden Mitarbeiter der Einrichtung: Haus 
der Lebenshilfe GmbH Kelheim, Einrichtung der Lebenshilfe Landshut e. V., Alfons-Simonius-
Straße 2, 93309 Kelheim, positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet, weshalb eine Rei-
hentestung zur Eingrenzung des Ausbruchsgeschehens notwendig ist. Die entsprechenden Be-
funde liegen dem Gesundheitsamt Kelheim vor. Die Infizierten sowie deren enge Kontaktperso-
nen gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts befinden sich bereits in häuslicher Isolation.  
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Das Landratsamt Kelheim benötigt die Testergebnisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um 
Infektionsketten lückenlos nachvollziehen und bei Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen 
ergreifen zu können. Dies betrifft insbesondere die häusliche Isolation weiterer Infizierter und 
Kontaktpersonen. 
 

II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von 
Einzelfällen im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: Haus der Le-
benshilfe GmbH Kelheim, Einrichtung der Lebenshilfe Landshut e. V., Alfons-Simonius-Straße 2, 
93309 Kelheim, betrifft. 
 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 
3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
 
Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdäch-
tig oder Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen 
an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 
1 IfSG. Nach § 25 Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch 
das zuständige Gesundheitsamt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Ent-
nahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen be-
troffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung 
entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
 
Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 
2 Nr. 3 IfSG.  
 
Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 
IfSG, oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige 
im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG. 
 
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen 
Übertragbarkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche 
Gesundheit ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu 
stellen. Das vorliegend innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko auf-
grund der Nähe zu infizierten Personen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinver-
fügung getroffenen Anordnungen aus. 
 
Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und 
stellen nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemes-
sene Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung 
dar. Bei Abwägung der subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher 
Unversehrtheit und allgemeiner Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 
1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentliche Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. 
Nach wie vor breitet sich der Krankheitserreger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit 
aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Erkrankten zu schweren Krankheitsverläufen, die 
Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlungen erforderlich machen.  
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Vorliegend ist im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der betroffenen Einrichtung 
aufgrund vorgerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Immunschwä-
chen einer Personengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehören. 
Eine konsequente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Ein-
richtungen besonders wichtig. Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Aus-
breitung der Corona-Viruserkrankung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentli-
chen Gesundheitssystems durch eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfor-
dern. Molekularbiologische Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stel-
len vergleichsweise geringe und kurzeitige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind 
daher vor diesem Hintergrund hinzunehmen. 
 

Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
gabe zwei Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorlie-
genden Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbrei-
tung der Corona-Viruserkrankung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von 
Bewohnern, Teilnehmern und Beschäftigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen 
(Ziffer 4).  
 

Hinweise: 
 

Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. 
 

Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung 
nicht berührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allge-
meinverfügungen und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 
 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
Kelheim, 07.03.2022 
Landratsamt 
 
gez. 
Ferch 
Abteilungsleiter 



Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 18 vom 07.03.2022   

199 

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Kelheim vom 07.03.2022 
Nr. 33 – 5300 – AllgV/120 

 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 
Allgemeinverfügung über die Testpflicht aufgrund eines Ausbruchsgeschehens in 
der Einrichtung: Demenzzentrum Margarethenthann, Am Schulberg 4, 84094 Elsen-
dorf, zur Bekämpfung der übertragbaren Corona-Viruserkrankung COVID-19 

 
Das Landratsamt Kelheim erlässt auf Grundlage des § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 65 S. 1 der Zuständigkeits-
verordnung (ZustV) und Art. 3 Abs. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in 
der jeweils geltenden Fassung folgende 

 
A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

 
1. Für alle Bewohner sowie für alle Beschäftigten der Einrichtung: Demenzzentrum 

Margarethenthann, Am Schulberg 4, 84094 Elsendorf, wird eine molekularbiologische Te-
stung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeordnet. 
Diese Personen werden zu einer Reihentestung des Gesundheitsamtes Kelheim am 
10.03.2022 in der Einrichtung: Demenzzentrum Margarethenthann, Am Schulberg 4, 
84094 Elsendorf, vorgeladen. Die Reihentestung wird durch einen Beauftragten des Ge-
sundheitsamtes Kelheim in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung und der Regierung 
von Niederbayern durchgeführt. 

 
2. Ausgenommen von der Pflicht in Ziffer 1 sind Personen, die innerhalb der zurückliegenden 

zehn Tage bereits positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden und sich 
aufgrund dessen in häuslicher Quarantäne befinden.  

 
3. Wenn die von Maßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung betroffenen Personen ge-

schäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung der in Ziffer 
1 genannten Verpflichtung von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom 10.03.2022, 00:00 Uhr, in Kraft und mit 

Ablauf des 13.03.2022, 24:00 Uhr, außer Kraft. 
 

5. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 

 
Gründe: 

 
I. 

 
Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes Kelheim liegt ein multiples Auftreten positiver Anti-
gen-Schnelltest beim Personal der Einrichtung Demenzzentrum Margarethenthann, Am Schul-
berg 4, 84094 Elsendorf, vor. Es ist deshalb eine Reihentestung zur Untersuchung eines Aus-
bruchsgeschehens notwendig. Die entsprechenden Befunde liegen dem Gesundheitsamt Kel-
heim vor. Die Infizierten sowie deren enge Kontaktpersonen gemäß Definition des Robert-Koch-
Instituts befinden sich bereits in häuslicher Isolation. Das Landratsamt Kelheim benötigt die Test-
ergebnisse aller in Ziffer 1 genannten Personen, um Infektionsketten lückenlos nachvollziehen 
und bei Bedarf geeignete weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Dies betrifft insbeson-
dere die häusliche Isolation weiterer Infizierter und Kontaktpersonen. 
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II. 
 
Das Landratsamt Kelheim ist für Anordnungen gemäß § 25 Abs. 1, 2, 3 in Verbindung mit § 16 
Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 und 8 IfSG, § 65 S. 1 ZustV und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und 
örtlich zuständig. 
 
Die Anordnung ergeht in Form einer Allgemeinverfügung, weil die Regelung eine Mehrzahl von 
Einzelfällen im Personenkreis von Beschäftigten und Bewohnern der Einrichtung: 
Demenzzentrum Margarethenthann, Am Schulberg 4, 84094 Elsendorf, betrifft. 
 
Rechtsgrundlage der in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen ist § 25 Abs. 1, 2, 
3 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3, 5 IfSG. 
 
Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdäch-
tig oder Ausscheider ist, so stellt das zuständige Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen 
an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit, § 25 Abs. 
1 IfSG. Nach § 25 Abs. 3 S. 1 IfSG können die in § 25 Abs. 1 IfSG genannten Personen durch 
das zuständige Gesundheitsamt vorgeladen und verpflichtet werden, Untersuchungen und Ent-
nahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen. Soweit hiervon Personen be-
troffen sind, die geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, ist die Erfüllung 
entsprechender Verpflichtungen von demjenigen sicherzustellen, dem die Sorge für die Person 
zusteht, § 25 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 5 IfSG. 
 
Regelungsgehalt der Allgemeinverfügung sind Maßnahmen zur Ermittlung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne von § 2 Nr. 1 IfSG, der die übertragbare Corona-Viruserkrankung COVID-19 hervorruft, § 
2 Nr. 3 IfSG.  
 
Bei mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen handelt es sich um Kranke, § 2 Nr. 4 
IfSG, oder Ausscheider, § 2 Nr. 6 IfSG, bei engen Kontaktpersonen um Ansteckungsverdächtige 
im Sinne von § 2 Nr. 7 IfSG. 
 
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 wegen seiner hohen 
Übertragbarkeit und der häufig schweren, teils tödlichen Krankheitsverläufe für die öffentliche 
Gesundheit ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringe Anforderungen zu 
stellen. Das vorliegend innerhalb der Einrichtung für Dritte entstehende Übertragungsrisiko auf-
grund der Nähe zu infizierten Personen reicht daher zur Begründung der in dieser Allgemeinver-
fügung getroffenen Anordnungen aus. 
 
Die Anordnungen nach dieser Allgemeinverfügung ergehen in pflichtgemäßem Ermessen und 
stellen nach Abwägung aller widerstreitenden Interessen geeignete, notwendige und angemes-
sene Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf die örtliche Verbreitung der Corona-Viruserkrankung 
dar. Bei Abwägung der subjektiven Interessen der Betroffenen, insbesondere deren körperlicher 
Unversehrtheit und allgemeiner Handlungsfreiheit, mit den Interessen der Infektionsprävention (§ 
1 Abs. 1 IfSG), überwiegt das öffentliche Interesse an den vorliegend getroffenen Anordnungen. 
Nach wie vor breitet sich der Krankheitserreger SARS-CoV-2 weltweit mit hoher Geschwindigkeit 
aus und führt bei einem beachtlichen Teil der Erkrankten zu schweren Krankheitsverläufen, die 
Klinikaufenthalte und zum Teil sogar Intensivbehandlungen erforderlich machen. Vorliegend ist 
im Besonderen zu berücksichtigen, dass die Bewohner der betroffenen Einrichtung aufgrund vor-
gerückten Alters und etwaiger, damit im Zusammenhang stehender Immunschwächen einer Per-
sonengruppe mit gesteigertem Risiko für schwere Krankheitsverläufe angehören. Eine konse-
quente Eindämmung der Corona-Viruserkrankung ist daher gerade in derartigen Einrichtungen 
besonders wichtig.  
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Aber auch im Allgemeininteresse muss eine unkontrollierte Ausbreitung der Corona-Viruserkran-
kung verhindert werden, um die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssystems durch 
eine Häufung stationäre Behandlungsbedarfe nicht zu überfordern. Molekularbiologische Testun-
gen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stellen vergleichsweise geringe und 
kurzeitige Eingriffe in die Rechte der Betroffenen dar und sind daher vor diesem Hintergrund 
hinzunehmen. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekannt-
gabe zwei Wochen nach ortsüblicher Bekanntmachung als bekannt gegeben. Die mit der vorlie-
genden Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen sind dringlich. Um eine weitere Verbrei-
tung der Corona-Viruserkrankung in der betroffenen Einrichtung und im sonstigen Umfeld von 
Bewohnern, Teilnehmern und Beschäftigten zu verhindern, wurde von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, gemäß Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG ein früheres Bekanntgabedatum zu bestimmen 
(Ziffer 4).  
 

Hinweise: 
 
Die Maßnahmen sind gemäß §§ 25 Abs. 2 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar. 
 
Weitergehende Regelungen oder sonstige Vorschriften werden von dieser Allgemeinverfügung 
nicht berührt und sind zu beachten. Hierzu zählen insbesondere infektionsschutzrechtliche Allge-
meinverfügungen und Verordnungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg in 93047 Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-
nisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

 
Kelheim, 07.03.2022 
Landratsamt 
 
gez. 
Ferch 
Abteilungsleite 


